
Besondere Bedingungen zur Haftpflichtversicherung für Schäden
durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und Berufs-
haftpflichtversicherung (Umwelt-Kompaktversicherung) H 6161/00

Diese Bedingungen wenden sich an Sie als unseren Ver-
sicherungsnehmer und Vertragspartner.
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1. Was ist Gegenstand der Versicherung?

1.1 Versichert ist - abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB -
Ihre gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts we-
gen Personen- oder Sachschäden durch Umwelteinwir-
kung.

Eingeschlossen ist gemäß Ziffer 2.1 AHB Ihre gesetzliche
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziffer
2.1 AHB aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des
Rechts am eingerichteten oder ausgeübten Gewerbebe-
trieb oder wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder
-befugnissen durch Umwelteinwirkung. Diese Vermögens-
schäden werden wie Sachschäden behandelt.

1.2 Ein Schaden entsteht durch eine Umwelteinwirkung,
wenn er durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck,
Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erschei-
nungen verursacht wird, die sich in Boden, Luft oder Was-
ser ausgebreitet haben. Schäden durch Brand oder Explo-
sion gelten als Schäden durch Umwelteinwirkung.

1.3 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB -
Ihre gesetzliche Haftpflicht wegen im europäischen Aus-
land eintretender Versicherungsfälle, die auf den Betrieb
einer versicherten Anlage im Sinne von Ziffer 2 in der
Bundesrepublik Deutschland zurückzuführen sind. Nicht
versichert sind Anlagen im Ausland.

2. Auf welche Risiken erstreckt sich Ihr Versicherungs-
schutz?

Im Rahmen der Bedingungen erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz auf

2.1 alle Ihre Anlagen oder Risiken mit Ausnahme

2.1.1 der Lagerung in Anlagen mit einem Gesamtfas-
sungsvermögen von mehr als 500 l Heizöl, mehr als
500 l Kraftstoff, mehr als 500 kg Gas je Betriebsgrundstück;

2.1.2 der Lagerung von insgesamt mehr als 10 Tonnen
Altöl, gefährlicher Stoffe oder gefährlicher Zubereitungen
je Betriebsgrundstück (die Lagerung von Heizöl, Kraftstoff
oder Gas richtet sich nach Ziffer 2.1.1). Als gefährlich gel-
ten Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des § 3 a Chemi-
kaliengesetz;

2.1.3 der Direkteinleitung (Einbringen, Einwirken) von
Stoffen in ein Gewässer sowie des Betreibens von Klär-
werken oder Abwasserbehandlungsanlagen; eingeschlos-
sen sind jedoch das Betreiben von oder die Direkteinlei-
tung über Leichtstoff- oder Schwerstoffabscheider;

2.1.4 von Anlagen zur Verwertung oder Beseitigung von
Abfällen sowie Deponien;

2.1.5 von Anlagen, die in einem förmlichen Genehmi-
gungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 10
Bundesimmissionsschutz-Gesetz (BImSchG) zu genehmi-
gen sind oder einer Deckungsvorsorge unterliegen;

2.1.6 von Anlagen oder Einrichtungen, die hochfrequente
elektromagnetische Strahlungen aussenden (z.B. Mobil-
funk- oder Sendeanlagen/-masten).

Für die Lagerung von Heizöl, Gas oder Kraftstoffen über
die in Ziffer 2.1.1 angegebenen Mengen kann nach geson-
derter Vereinbarung (Dokumentierung im Versicherungs-
schein oder seinen Nachträgen) Versicherungsschutz
vereinbart werden.

Für die übrigen nicht mitversicherten Anlagen oder Risi-
ken (Ziffer 2.1.2 - 2.1.6) kann in einem gesonderten Versi-
cherungsvertrag Versicherungsschutz vereinbart werden;

2.2 die Verwendung von Stoffen im räumlichen oder ge-
genständlichen Zusammenhang mit versicherten Anla-
gen/Risiken (z.B. innerbetrieblicher Transport vom Lager
zum Einsatzort) oder auf Stoffe, die in Abwässer und mit
diesen in Gewässer gelangen, ohne in diese eingebracht
oder eingeleitet zu sein;

2.3 die Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demon-
tage, Instandhaltung oder Wartung von in Ziffer 7.10 (b) (2)
2. Absatz AHB beschriebenen Anlagen oder ersichtlich für
solche Anlagen bestimmte Teile, wenn Sie nicht selbst In-
haber der Anlagen sind. Aufwendungen vor Eintritt des
Versicherungsfalles werden unter den dort genannten
Voraussetzungen ersetzt, sofern Regressansprüche des
Inhabers der Anlage gegen Sie bestehen (Umwelt-Re-
gressrisiko);

2.4 - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - Schäden durch Brand
oder Explosion und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden (Mietsachschäden durch Brand oder Explo-
sion)

2.4.1 an anlässlich von Dienst- oder Geschäftsreisen ge-
mieteten Räumen;

2.4.2 an für sonstige betriebliche Zwecke gemieteten, ge-
pachteten (nicht geleasten) Gebäuden oder Räumen.

Unter Anrechnung auf die vereinbarte Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie unsere Jahreshöchst-
ersatzleistung beträgt die Versicherungssumme je Versi-
cherungsfall 1.000.000 EUR. Die Höchstersatzleistung für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt
2.000.000 EUR;

H----6161Z0 (0/00) 01.08, Seite 1



2.4.3 an für betriebliche Zwecke gemieteten oder gelie-
henen (nicht geleasten) beweglichen Sachen.

Unter Anrechnung auf die vereinbarte Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie unsere Jahreshöchst-
ersatzleistung beträgt die Versicherungssumme je Versi-
cherungsfall 50.000 EUR. Die Höchstersatzleistung für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt
100.000 EUR.

2.4.4 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

- von Ihren Gesellschaftern oder deren Angehörigen;

- von Ihren gesetzlichen Vertretern oder solchen Per-
sonen, die Sie zur Leitung oder Beaufsichtigung des
versicherten Betriebes oder eines Teils desselben
angestellt haben oder deren Angehörigen;

- von Unternehmen, die mit Ihnen oder Ihren Gesell-
schaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind
oder unter einer einheitlichen unternehmerischen
Leitung stehen;

- die als Rückgriffsansprüche unter den Regressver-
zicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei
übergreifenden Versicherungsfällen fallen.

3. Was gilt für Erhöhung, Erweiterung und Vorsorgever-
sicherung?

Der Versicherungsschutz erlischt für diejenigen versi-
cherten Anlagen, die durch Erhöhung der Lagermenge
oder Leistungsgrenzen den Ausnahmen gemäß den Zif-
fern 2.1.1 - 2.1.5 zuzuordnen sind; die Bestimmungen der
Ziffer 3.1 (2) AHB über Erhöhungen oder Erweiterungen,
der Ziffern 3.1 (3) und 4 AHB über die Vorsorgeversiche-
rung finden insoweit keine Anwendung.

4. Was ist Versicherungsfall? Was gilt für Aufwendungen
vor Eintritt des Versicherungsfalles?

4.1 Der Versicherungsfall

Versicherungsfall ist - abweichend von Ziffer 1.1 AHB - die
nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens
(Tod, Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Men-
schen), Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung
von Sachen) oder eines gemäß Ziffer 1.1 mitversicherten
Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen son-
stigen Dritten oder Sie selbst.

Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht
darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder
Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung
von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

4.2 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

4.2.1 Wir ersetzen, auch ohne dass ein Versicherungsfall
eingetreten ist,

- nach einer Störung des Betriebes oder

- aufgrund behördlicher Anordnung

Ihre Aufwendungen für Maßnahmen zur Abwendung oder
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Perso-
nen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 2. Absatz mitversi-
cherten Vermögensschadens. Die Feststellung der Stö-
rung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müs-
sen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei
maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

4.2.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen
im Sinne der Ziffer 4.2.1 werden unter den dort genannten
Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernom-

men, dass die Maßnahmen durch Sie oder im Wege der
Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

4.2.3 Sie sind verpflichtet,

4.2.3.1 uns die Feststellung einer derartigen Störung des
Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich
anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Auf-
wendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig
und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhin-
dern oder den Schadenumfang zu mindern und auf unser
Verlangen fristgemäß Widerspruch gegen behördliche
Anordnungen einzulegen oder

4.2.3.2 sich mit uns über die Maßnahmen abzustimmen.

4.2.4 Verletzen Sie eine der in Ziffer 4.2.3 genannten Ob-
liegenheiten vorsätzlich, werden Ihnen im Rahmen des für
Aufwendungen gemäß Ziffer 4.2.5 vereinbarten Gesamt-
betrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten
Aufwendungen ersetzt.

Verletzen Sie eine der in Ziffer 4.2.3 genannten Obliegen-
heiten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, etwaige über
die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen
hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere Ih-
res Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Eine Kürzung unterbleibt, wenn Sie nachweisen, dass kei-
ne grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleiben wir zum Ersatz et-
waiger über die notwendigen und objektiv geeigneten
Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist.

4.2.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten
Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung
bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000.000 EUR je Störung
des Betriebes oder behördlicher Anordnung ersetzt. Die-
ser Betrag bildet zugleich unsere Höchstersatzleistung für
ein Versicherungsjahr. Sie haben von den Aufwendungen
250 EUR selbst zu tragen.

4.2.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen
- auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der
Ziffer 4.2.1 decken - zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung,
Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung Ihrer Betriebs-
einrichtungen, Grundstücke oder Sachen (auch gemietete,
gepachtete, geleaste oder dgl.); auch für solche, die früher
in Ihrem Eigentum oder Besitz standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwen-
dung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintre-
tenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 mitversi-
cherten Vermögensschadens, falls Ihre Betriebseinrich-
tungen, Grundstücke oder Sachen, die von einer Umwelt-
einwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden
müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzu-
ziehen.

5. Welche Ansprüche sind vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen (Ausschlüsse)?

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

5.1 wegen Schäden durch Verschütten, Abtropfen, Ab-
laufen, Verdampfen, Verdunsten wassergefährdender
Stoffe oder ähnliche Vorgänge, wenn dabei wasserge-
fährdende Stoffe in den Boden oder ein Gewässer ge-
langen, es sei denn, dass solche Vorgänge auf einer Be-
triebsstörung beruhen;

5.2 wegen Schäden durch betriebsbedingt unvermeidbare,
notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwir-
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kungen; es sei denn, Sie erbringen den Nachweis, dass Sie
nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schaden-
ursächlichen Umwelteinwirkung unter den Gegebenheiten
des Einzelfalles die Möglichkeit derartiger Schäden nicht
erkennen mussten;

5.3 wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schä-
den;

5.4 wegen Schäden, für die Versicherungsschutz nach frü-
heren Versicherungsverträgen besteht oder hätte verein-
bart werden können;

5.5 wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass Sie
nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke
erwerben oder in Besitz nehmen, die zu diesem Zeitpunkt
bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren;

5.6 wegen Schäden, die durch von Ihnen hergestellte oder
gelieferte Erzeugnisse (ausgenommen Abfälle), durch Ar-
beiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der
Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen
(Produkthaftpflicht).

Dieser Ausschluss kommt im Rahmen des Versicherungs-
schutzes gemäß Ziffer 2.3 nicht zur Anwendung;

5.7 wegen Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass
Abfälle

- ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmi-
gung,

- ohne Genehmigung oder unter Nichtbeachtung von
Auflagen oder Hinweisen des Verantwortlichen einer
Abfallentsorgungsanlage, insbesondere einer Depo-
nie oder Kompostierungsanlage,

- unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration,

- an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang
dafür behördlich genehmigt ist,

zwischen-, endgelagert oder anderweitig entsorgt werden;

5.8 gegen die Personen, die den Schaden dadurch verur-
sachen, dass diese

- bewusst von Gesetzen, Verordnungen, an Sie ge-
richtete, dem Umweltschutz dienende, behördliche
Anordnungen oder Verfügungen abweichen oder

- bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen
oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden
Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwen-
dung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder
Wartungen zu befolgen oder notwendige Repara-
turen bewusst nicht ausführen;

5.9 wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes
(Genom), die ab der zweiten Generation eintreten;

5.10 wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG),
soweit es sich handelt um die Beschädigung von Grund-
stücken, deren Bestandteilen oder Zubehör und wegen
aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie
wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114
BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- oder Kohlen-
säureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen;

5.11 wegen Schäden infolge der Veränderung der Lager-
stätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens;

5.12 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignis-
sen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren
Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar
auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen beruhen;

das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

6. Welche Grenzen gelten für unsere Entschädi-
gungsleistung?

6.1 Versicherungssumme/Maximierung

Es gelten die im Versicherungsschein und seinen Nach-
trägen ausgewiesene Versicherungssumme je Versiche-
rungsfall und Höchstersatzleistung für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres.

Für Versicherungsleistungen wegen Schäden durch Um-
welteinwirkung, die nicht Folge einer plötzlichen und un-
fallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungs-
vertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemä-
ßen Betriebes sind, beschränkt sich unsere Gesamtlei-
stung auf die dafür vereinbarte Versicherungssumme,
maximal jedoch auf 10.000.000 EUR pauschal für Perso-
nen- oder Sachschäden.

6.2 Serienschäden

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfälle

- durch dieselbe Umwelteinwirkung oder

- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache
oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen beru-
henden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen glei-
chen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher
oder zeitlicher Zusammenhang besteht,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser
Versicherungsfälle als eingetreten gilt. Ziffer 6.3 AHB gilt
als gestrichen.

6.3 Kumulfall

Besteht für mehrere, auf derselben Ursache beruhende
Versicherungsfälle für Sie Versicherungsschutz sowohl im
Rahmen des Vertragsteiles zum Betriebshaftpflichtrisiko,
als auch im Rahmen des Vertragsteiles zum Umwelthaft-
pflichtrisiko oder einer eigenständigen Umwelt-Haft-
pflichtversicherung, liegt ein Kumulfall vor. Dies gilt auch,
wenn für den betreffenden Versicherungsfall im Rahmen
des Vertragsteiles zum Umwelthaftpflichtrisiko mehrere
Versicherungssummen zur Verfügung stehen.

In diesem Kumulfall beschränkt sich unsere Gesamtlei-
stung auf die höhere der je Versicherungsfall vereinbarten
Versicherungssumme. Bei gleich hohen Versicherungs-
summen besteht Versicherungsschutz bis zur Höhe einer
Versicherungssumme (eine sich aus einer Grund- und ei-
ner evtl. bestehenden Anschlussversicherung zusam-
mensetzende Versicherungssumme gilt als eine Versi-
cherungssumme).

In diesem Fall gelten die Versicherungsfälle als in dem
Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Versicherungsfall
eingetreten ist.

Resultiert ein Versicherungsfall im Sinne des vorstehend
dargestellten Kumulfalles aus dem störungsfreien Nor-
malbetrieb einer Umweltanlage, beschränkt sich unsere
Gesamtleistung abweichend von der vorstehend getrof-
fenen Regelung generell auf die im Vertragsteil zum Um-
welthaftpflichtrisiko oder einer eigenständigen Umwelt-
Haftpflichtversicherung für diesen Fall vereinbarte Versi-
cherungssumme.

Sind für den Kumulfall unterschiedliche Selbstbehalte im
Rahmen des Vertragsteiles zum Betriebshaftpflichtrisiko
oder im Rahmen des Vertragsteiles zum Umwelthaft-
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pflichtrisiko oder einer eigenständigen Umwelt-Haft-
pflichtversicherung vereinbart, kommt der höhere der
Selbstbehalte zur Anwendung. Ist nur in einem Vertrag-
steil oder einer eigenständigen Umwelt-Haftpflichtversi-
cherung ein Selbstbehalt vereinbart, kommt dieser zur
Anwendung.

6.4 Selbstbehalt
Sie haben bei jedem Versicherungsfall von der Schaden-
ersatzleistung 250 EUR selbst zu tragen; das gilt nicht bei
Schäden durch Brand oder Explosion.

7. Was gilt hinsichtlich der Nachhaftung?

7.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des voll-
ständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Ri-
sikos oder durch Kündigung, besteht der Versicherungs-
schutz für solche Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1
mitversicherte Vermögensschäden weiter, die während
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber
zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maß-
gabe:

- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei
Jahren, vom Zeitpunkt der Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses an gerechnet.

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung
des Versicherungsverhältnisses geltenden Versiche-
rungsumfanges, und zwar in Höhe des unver-
brauchten Teils der Versicherungssumme des Versi-
cherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis
geendet hat.

7.2 Ziffer 7.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während
der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versi-
chertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass
auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos
abzustellen ist.
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